
Überfremdung
Umvolkung
Heimattreue
Stützpunkt
Landsleute
national
revolutionär
Kameradschaft

Deutsche Kinder
Gesinnung
Unser Volk
Grundgesetz Artikel 3.3
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,  
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.#s
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